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Je mehr Eigenkapital man aufbringen kann, desto mehr belohnen dies 
die meisten Finanzierungspartner mit einem Zinsabschlag. Bekommst 
du vielleicht eine Finanzspritze aus der Familie? Oder kann die Darle-
henssumme gesenkt werden?

Natürlich kann auch die gesamte Bausumme bzw. der gesamte Kauf-
preis zuzüglich Kaufnebenkosten finanziert werden. Bei dieser Art 
Vollfinanzierung ist die monatliche Belastung selbstverständlich hö-
her als bei einer Finanzierung mit Eigenkapital. Auch das Zinsände-
rungsrisiko steigt, wenn das erste Darlehen ausläuft und ein jetzt noch 
unbekannter, eventuell höherer Zinssatz, eine Umschuldung oder An-
schlussfinanzierung hinzukommen. Es ist ratsam, lange Zinsbindungs-
fristen von 15 Jahren oder mehr und einen höheren Tilgungssatz von 
mindestens zwei Prozent zu vereinbaren.

Beabsichtigt man den Finanzierungsbedarf mit mehreren Teildarle-
hen zu planen, beispielsweise um verschiedene Sollzinsbindungen in 
Anspruch zu nehmen, dann ist zu beachten, dass ein kürzer laufen-
des Darlehen nach Ende der Sollzinsbindung auch vollständig getilgt 
werden kann, z.B. durch eine fällige Lebensversicherung. Denn eine 
Prolongation ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nur bei dem bisherigen 
Darlehensgeber möglich, da eine „neue“ Bank wegen des noch beste-
henden länger laufenden Darlehens nachrangig im Grundbuch einge-
tragen würde. Hierzu sind die Banken jedoch nur selten bereit.

auch ohne Zinsaufschlag. So hat man die Sicherheit des einmal verein-
barten Zinssatzes und die Gewissheit, am Ende der Darlehenslaufzeit 
schuldenfrei zu sein. Zur Sondertilgung kann man auch variable Ge-
haltsanteile und Boni gut einsetzen.

Nach zehn Jahren hat man gemäß § 489 BGB immer ein Sonderkündi-
gungsrecht, auch wenn eine Sollzinsbindung von länger als zehn Jah-
ren festgelegt wurde, ist mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 
jede Darlehenskündigung möglich und ein Neuabschluss mit einem 
eventuell niedrigeren Zinssatz möglich. Stichtag für die Kündigung ist 
das Datum der letzten Darlehensauszahlung. 

Im zweiten Teil der nächsten Ausgabe 
berichten wir über Fördermöglichkeiten, 
Wertermittlung der Immobilien und Um-
schuldungsmöglichkeiten. 
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Brauche ich überhaupt eine Hausratversicherung? 
Wenn Sie die nachfolgenden Ereignisse nicht ausschließen können, lautet die Antwort: JA! 

Sie zahlt bei Schäden durch Leitungswasser, 
Einbruchdiebstahl und Vandalismus, Brand 
oder auch Sturm und Hagel. Eine Hausrat-
versicherung gilt nicht umsonst als eine der 
wichtigsten Versicherungen und schützt das 
Hab und Gut in den eigenen vier Wänden. 
Neben den Gegenständen, die immer Teil der 
Hausratversicherung sind, gibt es auch sol-
che, die über die grundsätzlichen Gefahren 
hinaus versichert werden können. Fahrräder 
sind dafür ein Beispiel. Diese können gegen 
den Diebstahl außerhalb des Versicherungs-
ortes versichert werden. 

Bei Abschluss einer Hausratversicherung ist darauf zu achten, dass die 
Versicherungssumme zum Neuwert des Hausrates (Wiederbeschaffungs-
wert) passt und nicht zu niedrig veranschlagt wird. Liegt der Wert des 
Hausrates zum Beispiel bei 100.000,-- Euro, aber die Versicherungs-
summe beträgt nur 50.000,-- Euro, also die Hälfte, dann zahlt die Versi-
cherung im Schadensfall auch nur die Hälfte.

Zusätzlich zur Hausratversicherung ist es auch empfehlenswert, eine 
Glasversicherung nach dem Motto: „Glück und Glas, wie leicht bricht 
das!“ abzuschließen, denn Glasreparaturen können ganz schön ins Geld 
gehen. Oft wird den Versicherungen die Frage gestellt: „Ist mein Haus-
rat auch gegen Schäden durch Starkregen und Überschwemmung versi-
chert?“ Die Antwort lautet: Ja, durch die zusätzliche Vereinbarung der 
Versicherung gegen weitere Elementarschäden ist dies auch möglich.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Eine Hausratversicherung lohnt 
sich allemal oder wie der begnadete Münchener Humorist und Komiker 
Karl Valentin die Versicherung definiert hat: „Eine Versicherung ist et-
was, das man eigentlich nie brauchen müssen möchte, aber doch einfach 
wollen muss, weil man sie immer brauchen tun könnte.“ 

HEB-Hausratversicherung
Marktplatz 3 
64283 Darmstadt

Unsere Premium-Highlights  für  Sie:

Freizeit und Sport
A Fahrraddiebstahl bis 10.000,– €		
A Sportausrüstung bis 2.500,– €
A Reisegepäckversicherung bis 2.500,– €

Elementarbaustein
A Überschwemmung
A Rückstau durch Starkregen
A Erdbeben

Rund um die 4 Wände
A Schlüsseldienst bis 500,– €
A Rohrverstopfung bis 500,– €
A Entfernung von Wespennestern bis 500,– €

Glasversicherung
A Mobiliarverglasung
	 inklusive Keramikkochfeld
A Gebäudeverglasung

Telefon: 06151 493 500-0
Telefax: 06151 493 500-9

E-Mail: kontakt@heb.de
www.heb.de

A Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bis zur Versicherungssumme
A Fahrraddiebstahl in Höhe von 1% der Versicherungssumme beitragsfrei versichert

Innovative Bausteine für Ihren Versicherungsschutz

Experten für 

Schadensfälle

Eine eiserne Regel: Je geringer das aktuelle Zinsniveau, desto höher 
sollte die Tilgung sein. So ist man schneller entschuldet und evtl. 
höhere Zinsen bei einer Umschuldung oder Anschlussfinanzierung 
belasten nicht mehr so sehr. Falls möglich, vereinbaren Sie auch ein 
Sondertilgungsrecht. Es gibt Finanzierungspartner, die  Sondertilgun-
gen von bis zu zehn Prozent der Darlehenssumme pro Jahr gewähren, 

Sofortiges Angebot 

und weitere Auskünfte 

unter: 

T: 06151 4935000

E: kontakt@heb.de
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